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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.09.1989 

Geschäftszahl 

88/15/0129 

Rechtssatz 

Im Bereich des Umsatzsteuerrechtes ist es unzulässig, einen Rechtsvorgang für steuerliche Zwecke in einen 
entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil aufzuspalten, weil dies dem Grundsatz der Unteilbarkeit einer 
umsatzsteuerlichen Leistung widerspräche (Hinweis E 2.12.1971, 1969/70). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1990, 69; 


